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aufgrund des § 35 der Verordnung des Kultusministeriums für 
ElternvertretungenundPflegschaftenanöffentlichenSchulenvom
16.07.1985undderGeschäfts-undWahlordnungvom26.11.1990 
des GeB der stadt Ludwigsburg.

GeschäftsordnunG
(Stand27.03.2014)
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Geschäftsordnung des Gesamtelternbeirats 
der Stadt Ludwigsburg

§ 1 Rechtsgrundlagen

DieRechtsgrundlagedieserGeschäftsordnung(GO)bildendie§§49,50
SchGunddie§§30–35derElternbeiratsverordnung(EbV).

§ 2 Mitglieder

MitgliederdesGesamtelternbeirates(GEB)derStadtLudwigsburgsind
dieVorsitzendenundstellvertretendenVorsitzendenderElternbeiräte
allerSchulen,derenSchulträgerdieStadtLudwigsburgist.DieZugehö-
rigkeitzumGEBregelt§58Abs.1SchG.

§ 3 Aufgaben

AufgabenundRechtedesGEBergebensichaus§58Abs.1SchGund
§30EbV.Insbesondereobliegtihm:

►DieInteressenallerElternanöffentlichenSchulenderStadtLudwigs-
burg zu vertreten.

►ZumVerständnisderElternfürdieEntwicklungdesörtlichenSchul-
wesenssowiefürFragenderErziehungbeizutragen.

►Vorschläge,AnregungenundEmpfehlungenderMitgliederdesGEB
imGanzenoderimEinzelnenandenSchulträgerund/oderandie
Schulaufsichtsbehördeweiterzuleiten.

►BeiderFestlegungderbeweglichenFerientagegemäß§3Abs.3der
ferienverordnung mitzuwirken.

§ 4 Funktionsinhaber (Vorstand)

DieMitgliederdesGEBwählengemäßdenBestimmungendieser
GeschäftsordnungausihrerMittedenVorsitzenden,denStellvertreter,
einenKassenwartundeinenSchriftführer.Siebildengemeinsamden
Vorstand.
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DarüberhinauslegtderGEBzweiKassenprüfersowiejeeinMitglied
jederSchulartfürdenSchulbeirat(Grund-,Haupt-,Real-,Förderschule
undGymnasium)zuzüglicheinesStellvertretersfest.DerVorsitzendeist
automatischfürseineSchulartimSchulbeirat.AlleweiterenMitglieder
desVorstandskönnenebensoVertreterimSchulbeiratsein.

 Aufgaben des Vorsitzenden und seines Stellvertreters

►DerVorsitzendevertrittdenGEBunddessenBeschlüsse.Erlädtzu
denSitzungendesGEBein,bereitetdieTagesordnungvorundleitet
die sitzung.

►DerVorsitzendeinformiertdiegeschäftsführendenSchulleiter,den
SchulträgerunddenLEBüberdiegewähltenFunktionsinhabernach
erklärterWahl.

►IstderVorsitzendeverhindert,trittseinStellvertreteranseineStelle.

 Aufgaben des Schriftführers

►DerSchriftführerhatdieAufgabe,denGegenstandderSitzungenund
BeschlüssemitdenAbstimmungsergebnissendesGEBschriftlich
niederzulegen.DieNiederschriftwirdvomSchriftführerunterzeichnet
undüberdenVorsitzendenallenMitgliedernübermittelt.DerSchrift-
führerführtaucheineAnwesenheitslistederSitzungen.

 Die Aufgaben des Kassenwarts

►DerKassenwartführtdieKassedesGEB.ErführtüberdieEinnah-
menundAusgabenBuch.DerKassenwartberichtetjährlichüberden
KassenstandunmittelbarvordenWahlenundwirdentlastet,nach-
demdieKassenprüferdasErgebnisbestätigthaben.

 Finanzen

►ÜberdieVerwendungdesjährlichenZuschussesderStadtLudwigs-
burgsowieggf.überdieVerwendungdesangesammeltenGuthabens
desGEBentscheidendiebeiderGEB-SitzunganwesendenMitglieder
miteinfacherMehrheit.
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§ 5 Amtszeit

AlleFunktionsinhabersindgrundsätzlichfürdieDauerdesSchuljahres
bzw.biszurerstenSitzungimnachfolgendenSchuljahrgewählt.Voraus-
setzungistdieMitgliedschaftimGEB,d.h.dieFunktiongiltnichtlänger
als die Amtszeit als elternbeiratsvorsitzender bzw. stellvertreter. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen der ebV.

Bei vorzeitiger Beendigung der Amtszeit des Vorsitzenden und des 
StellvertretersistunverzüglicheineNeuwahlfürdenRestderAmtszeit
durchzuführen.

§ 6 Sitzungen, Einladungen

DerGEBtrittnachBedarfzusammen.InjedemSchulhalbjahrmuss
mindestenseineSitzungstattfinden.

ZudenSitzungendesGEBsinddieMitgliederunterBeifügungder
Tagesordnungschriftlicheinzuladen.DieEinladungerfolgtaufelektro-
nischemWegperE-Mail.AufAnfragewerdendieEinladungenauchin
Papierformversendet.

DiegewähltenElternvertreterderLudwigsburgerPrivatschulen,soweit
essichumErsatzschulenimSinnedesPrivatschulgesetzeshandelt,
sindberechtigt,andenSitzungendesGEBohneStimmrechtteilzuneh-
men.DasgiltebensofürdieVertreterdesmuttersprachlichenZusatz-
unterrichtsfürausländischeSchüler.SiesindzudenSitzungeneinzu-
laden.

DieEinladungsfristbeträgtzweiWochen.BeidererstenSitzungim
SchuljahrbeträgtdieEinladungsfristeineWoche.IndringendenFällen
kann die einladungsfrist verkürzt werden.

DerGEBistbinnenzweierWocheneinzuberufen,wenndiesmindestens
einFünftelderMitgliederunterAngabendeszubehandelndenThemas
beantragen.

DerVorsitzendedesGEBkannzudenSitzungenweitere,nichtstimm-
berechtigtePersoneneinladen.DazugehörennebenReferentenzu
bestimmtenSachthemeninsbesonderediegeschäftsführendenSchul-
leitersowieVertreterderStadtverwaltungausdemFachbereichFamilie,
Bildung,Sport.

FürdieEinladungvonPersonen,dienichtdemGEBangehören,gilt§31
Abs.2EbV.
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§ 7 Beratung, Abstimmung

Angelegenheiten,dienichtaufderTagesordnungstehen,könnenauf
derSitzungbehandeltwerden,wenndiesvonderMehrheitderstimm-
berechtigtenMitgliedergewünschtwird.DiesgiltnichtfürAnträge,die
dieDurchführungeinerWahloderdieÄnderungderGeschäftsordnung
bezwecken.

DerGEBistmitdenanwesendenMitgliedernbeschlussfähig,wenndie
Einladungrechtzeitigundordnungsgemäßerfolgtist.

DerGEBfasstseineBeschlüssemiteinfacherMehrheit,Stimmenthal-
tungenwerdenbeiderBerechnungnichtmitgezählt.BeiStimmengleich-
heitgilteinAntragalsabgelehnt.

Eswirdoffenabgestimmt(Handzeichen).DieAbstimmungerfolgtge-
heim,wenndieseinMitgliedwünscht.

EineschriftlicheUmfragegiltnichtalsAbstimmung.

§ 8 Arbeitskreise

DerGEBkannfürbesondereZweckeArbeitskreise(AK)bilden.EinAK
wähltseinenVorsitzendenunddessenStellvertreterausseinerMitte.
EinAKkannanderePersonenzurBeratunghinzuziehen.

§ 9 Vorbereitung der Wahl

FürdieVorbereitungderWahlunddieEinladunggilt§32Abs.1und3
der ebV.

ZurerstenSitzungdesGEBinderneuenAmtszeitlädtderVorsitzende
desGEBein,imVerhinderungsfallseinStellvertreter,beidessenVer-
hinderungdergeschäftsführendeVorstand.Die1.SitzungunddieWahl
könnenfrühestensneunWochennachSchuljahresbeginnstattfinden
§26Abs.3,dieWahldesVorsitzendenkannbinnen12Wochennach
Schuljahresbeginnstattfinden§32Abs.3.

§ 10 Wahlberechtigung

Wahlberechtigtist,werdemGEBalsMitgliednach§2dieserGeschäfts-
ordnungangehört.

Schulen,derenElternbeiratzweiodermehrStellvertreterstellen,müs-
senzweistimmberechtigteVertreterfürWahlenbestimmen.
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§ 11 Wahlleiter

VorWahlbeginnisteinWahlleiterzubenennen,derdafürverantwortlich
ist,dassdieWahlordnungsgemäßdurchgeführtwirdundinsbesondere
dieBestimmungenüberWahlberechtigungundWählbarkeiteingehalten
werden.

DerWahlleiterkanneinenWahlberechtigtenzumSchriftführerfürdie
Wahlbestimmen.

ÜberdieWahlisteingesondertesProtokollzuführen.

§ 12 Wahlfähigkeit

DerGEBistmitdenanwesendenMitgliedernwahlfähig,wenndieEin-
ladungrechtzeitigerfolgtist.

§ 13 Wahlverfahren

GewähltwerdenderVorsitzende,seinStellvertreter,derSchriftführer,
derKassenwart,dieKassenprüfersowiedieMitgliederdesSchulbeirats
indieserReihenfolgeingetrenntenWahlgängen.

FürdieAbstimmungengeltengemäß§32Abs.4EbVdieAbstimmungs-
grundsätzedes§18EbVmitfolgenderMaßgabe.

Briefwahlistnichtzulässig.

DieWahlwirdoffendurchHandzeichendurchgeführt.WenneinWahl-
berechtigterdiesverlangt,wirdgeheimgewählt.

BeiStimmengleichheitistindergleichenSitzungeinzweiterWahlgang
durchzuführen.BeierneuterStimmengleichheitentscheidetdasLos.

DieGewähltenhabendemWahlleiterzuerklären,obsiedieWahlan-
nehmen.WirddieWahlabgelehnt,soistsiemöglichstraschzuwieder-
holen.

Abwesendesindwiederwählbar,unterderVoraussetzung,dasssieihr
schriftlichesEinverständnisfürdieWiederwählbarkeiterklärthaben.



Geschäftsordnung des Gesamtelternbeirats der Stadt Ludwigsburg 7

§ 14 Wahl der Elternvertreter im Schulbeirat der Stadt Ludwigsburg

DemSchulbeiratgehörenfünfVertreterausdenReihendesGEBfür
jedeSchulart(Grund-,Haupt-,Real-,Förderschulen,Gymnasium)an
sowiejeeinStellvertreter.DerVorsitzendeistautomatischfürseine
SchulartMitgliedimSchulbeirat.DieMitgliederwerdendirektvonder
StadtverwaltungzudenSitzungeneingeladen,beiVerhinderungverstän-
digensieihrenStellvertreterpersönlich.

§ 15 Wahlanfechtung

FürdieWahlanfechtunggilt§19EbVmitfolgenderMaßgabe:

EinEinspruchgegendieWahlistnurgültig,wenngegendieVorschriften
des§32EbVoderdieGOverstoßenwurde.

DerEinspruchkannnurvoneinemWahlberechtigtenerfolgen.

DerEinspruchistbinneneinerWochenunterDarlegungderGründe
schriftlichbeimVorsitzendendesGEBeinzulegen.

ÜberdenEinspruchistbinnenzweierWochennachEingangbeimVor-
sitzendenzuentscheiden.

WirddieWahleinesFunktionsinhabersangefochten,beauftragtderGEB
einnichtbetroffenesMitgliedmitderDurchführungdesWahlanfech-
tungsverfahrens.

DieEntscheidungüberdenEinspruchistvondemjenigen,demdie
DurchführungderWahlanfechtungobliegt,demEinsprechersowiedem
Elternvertreter,dessenWahlangefochtenwurde,unterAngabederwe-
sentlichenGründeschriftlichbekanntzugeben.

WirddieWahlfürungültigerklärt,soistnachdenVorschriftenderGe-
schäftsordnungeineNeuwahlvorzunehmen.BisdahinführtderEltern-
vertreterdasAmtgeschäftsführendfort.

DerElternvertreter,dessenWahlangefochtenwird,übtseinAmtaus,
solangedieWahlnichtfürungültigerklärtist.

§ 16 Vorzeitige Beendigung der Amtszeit

DieAmtszeitkannnebendemVerlustderWählbarkeitdurchRücktritt
oderdurchvorzeitigeNeuwahleinesNachfolgersbeendigtwerden.
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DerRücktritterfolgtdurcheinseitigeschriftlicheWillenserklärung:Der
VorsitzendegegenüberseinemStellvertreter,dieübrigenVorstands-
mitgliederundFunktionsinhabergegenüberdemVorsitzenden.Treten
VorsitzenderundStellvertreterzurück,soerklärensiediesgegenüber
den übrigen Vorstandsmitgliedern.

VorstandsmitgliederoderandereFunktionsinhaberkönnendadurch
abberufenwerden,dassdieMehrheitderbeidieserWahlanwesenden
GEB-MitgliedereinenNachfolgerfürdenRestderlaufendenAmtszeit
wählt;esgilt§16EbV.

DieWahlnachRücktrittoderzuAbberufungmussinnerhalbvonvier
Wochen,frühestensjedochnachdemEndebereitsbegonnenerFerien,
aufeinermitdiesemTagesordnungspunktordnungsgemäßeinberufe-
nenSitzungdesGEBerfolgen.Siemusseinberufenwerden,wenn
mindestenseinViertelderGEB-Mitgliederschriftlichdarumersucht.Für
die einladung und die sitzung gelten betroffenes Vorstandsmitglied bzw. 
Funktionsinhaberalsverhindert.

FürdieNeuwahlgeltendieVorschriftenderGeschäftsordnung.

§ 17 Änderung der Geschäftsordnung

FürdieÄnderungderGeschäftsordnungbedarfeseinerMehrheitvon
zwei dritteln der abgegebenen gültigen stimmen der anwesenden Mit-
glieder.

DieAbstimmungübereineÄnderungistnurzulässig,wenndieBeratun-
geninderTagesordnungvorgesehensind.

§ 18  Inkrafttreten

DerGEBderStadtLudwigsburghatdieseGeschäftsordnungam
27.03.2014beschlossen–sietrittdamitinKraftundersetztdie
Geschäftsordnungvom27.11.2008.

 Vorsitzende Stellvertreterin 
 (Dr.ChristineKnoß) (BarbaraSchumacher)
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